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Sectorgroup Entsorgung



 ▸ Abfall, Produkt, Nebenprodukt
 ▸ Abfallrecht
 ▸ Allgemeine Geschäftsbedingungen
 ▸ Anlagenzulassungsrecht
 ▸ Arbeits- und Arbeitszeitrecht
 ▸ Bau- und Planungsrecht
 ▸ Bodenschutz und Altlasten
 ▸ Compliance
 ▸ Entsorgungsverträge
 ▸ Fahrpersonalrecht
 ▸ Fördermittel- und Beihilferecht
 ▸ Gefahrgut- und 

 Gefahrguttransportrecht
 ▸ Gewerbliche und 

 gemeinnützige Sammlung
 ▸ Grenzüberschreitende 

 Abfallverbringung
 ▸ Güterkraftverkehrsrecht
 ▸ Haftung von Abfallerzeugern 

und -besitzern
 ▸ IED
 ▸ Kartell- und Wettbewerbsrecht
 ▸ Naturschutzrecht
 ▸ Preise, Entgelte, Gebühren 
 ▸ Privatisierung und   

(Re-)Kommunalisierung
 ▸ Prozessführung
 ▸ Straf- und Ordnungs-

widrigkeitenrecht
 ▸ Tierische Nebenprodukte
 ▸ Umweltrecht
 ▸ Unternehmenskauf und -verkauf
 ▸ Vergaberecht
 ▸ Verpackungsrecht
 ▸ Werkvertragsrecht im Anlagenbau

avocado rechtsanwälte für:

 ▸ Abfallhändler und -makler
 ▸ Anlagenbauer und -lieferanten
 ▸ Automobil- und 

 Automobilzulieferindustrie
 ▸ Banken und Finanzdienstleister
 ▸ Bauindustrie
 ▸ Betreiber von Kraftwerken und 

Verbrennungsanlagen
 ▸ Brennstoffaufbereiter
 ▸ Chemie- und Pharmaunternehmen
 ▸ Deponie- und Grubenbetreiber
 ▸ Einzelhandel
 ▸ Entsorgungs- und 

 Recyclingunternehmen
 ▸ Forschungseinrichtungen
 ▸ Industrieparkbetreiber
 ▸ Industrieverbände
 ▸ Kommunale Gesellschaften und 

andere öffentliche Körperschaften
 ▸ Krankenhäuser
 ▸ Lebensmittelindustrie
 ▸ Papierhersteller und Druckindustrie
 ▸ Projektentwickler
 ▸ Rohstoffgewinnungsunternehmen
 ▸ Stadtwerke
 ▸ Stahlindustrie und 

 Metallverarbeitung
 ▸ Universitäten und Hochschulen
 ▸ Versicherungen

30 Sekunden 
 Sectorgroup Energie:



Auch in Zeiten der Kreislaufwirtschaft 
erzeugt jeder Mensch Abfälle – zu 
Hause und bei der Arbeit, im Gewerbe- 
und Industriebetrieb, ebenso wie in 
der Verwaltung. Für manche Anwen-
der:innen scheint es, als mache auch 
der Gesetzgeber manchmal Müll – 
in erster Linie hat er den Entsorgungs-
bereich aber umfassend reguliert. 
Es gibt kaum noch Abfallströme oder 
Stofffraktionen, die nicht mindestens 
ein eigenes Regelwerk haben. Wir 
behalten für Sie den Überblick, damit 
Ihr Abfall bei der Entsorgung nicht 
vom richtigen Weg abkommt.

Wir kennen den Unterschied 
zwischen Abfall und 
 Nicht-Abfall, Produkt und 
 Nebenprodukt.
Für den einen ist es Abfall, für den 
anderen nützlicher Rohstoff, Produk-
tionsmittel oder gar bares Geld – 
da fällt die Unterscheidung zwischen 
Abfall und Nicht-Abfall oft schwer. 
Und noch schwerer ist es häufig zu 
wissen, welche Folgen die Einordnung 
eines Stoffes als Abfall oder Nicht-
Abfall hat. Denn auch was kein Abfall, 
sondern Produkt oder Nebenprodukt 
ist, darf nicht einfach auf den Markt 
gebracht werden. Vom Produkt-
sicherheits- und -haftungsrecht, über 
das Gefahrgut-, Gefahrguttransport- 
und Chemikalienrecht, bis hin zum 
Recht der richtigen Kennzeichnung 
von Produkten stellen sich mit der 
Herstellung und dem Vertrieb befass-
ten Unternehmen zahlreiche Heraus-
forderungen. Ganz zu schweigen vom 
Düngemittelrecht, Hygienerecht, 
Arzneimittelrecht, Lebensmittelrecht, 
Bauprodukterecht und weiteren 
Spezialgesetzen, die je nach Art des 
Materials zu beachten sind. Und 
steuerrechtlich macht das alles dann 
eventuell auch noch einen Unter-
schied. Ob Abfall oder Nicht-Abfall – 
wir helfen Ihnen, rechtlich wie 
wirtschaftlich das Beste daraus zu 
machen.

Wir suchen für Ihren Abfall 
den Weg über die Grenze.
Abfall ist reiselustig. Wen wundert 
das, schließlich ist die Entsorgungs-
wirtschaft international vernetzt. 
Es gibt aber keine Reisefreiheit. Der 
Grenzübertritt von Abfall ist reguliert. 
Wir helfen bei Notifizierungsverfah-
ren, behördlichen Einwänden oder 
beim »Anhang VII«.

Wir helfen bei der Zulassung 
von Entsorgungsanlagen.
Die Neuerrichtung und Änderung 
einer Entsorgungsanlage bedarf der 
sorgfältigen Planung und Vorberei-
tung. Auch und insbesondere in 
rechtlicher Hinsicht. Wir begleiten Sie 
bei komplexen Zulassungsverfahren 
mit Öffentlichkeitsbeteiligung – z. B. 
Zulassung von Müllverbrennungs-
anlagen, Biomassekraftwerken, 
Biovergärungsanlagen, Gruben und 
Deponien – und vertreten Ihre 
Interessen in Rechtsbehelfsverfah-
ren, die sich gegen Genehmigungsbe-
stand, -erteilung oder -erweiterung 
richten. Oft spielt hierbei neben dem 
Bau- und Planungsrecht sowie dem 
Immissionsschutzrecht auch das 
Naturschutzrecht eine bedeutende 
Rolle.

Wir überwachen Ihre 
 Überwacher.
»Behörde kommt gleich«. Wenn Sie 
möchten, sind wir dabei. In Zeiten 
erhöhter behördlicher Überwachungs-
dichte ist es wichtig, sich auf Kon-
trollen vorzubereiten. Wir zeigen 
Ihnen, wie das geht. Vorbeugen ist 
besser als …

Wir optimieren Entsorgungs-
verträge.
Entsorgungsleistungen sind keine 
Bleistifte. Sie sollten daher auch nicht 
mit einem Kaufvertrag für Bleistifte 
beschafft werden. Interessen von 
Abfallerzeuger, Abfallmakler, Abfall-
beförderer und Abfallentsorger sind 
vielfältig und oft divergierend.
Ein guter Entsorgungsvertrag sollte 
dieses Spannungsfeld abbilden. Und er 
sollte die aktuelle entsorgungsspezifi-
sche Rechtsprechung berücksichtigen. 
Wir gestalten, prüfen und verhandeln 
alle Arten von Entsorgungsverträgen 
– in Ihrem Interesse und, wenn es sein 
muss, auch vor Gericht.

Wir strukturieren Trans aktionen 
und Finanzierungen.
Transaktionen in der Abfallbranche 
haben ihre Besonderheiten. Wir 
begleiten Entsorgungsunternehmen 
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Trauen Sie nur Anwält:innen, 
die wenigstens als Kind zur 
 Müllabfuhr wollten!

Sectorgroup Entsorgung



sowie strategische Investor:innen bei 
Unternehmenskäufen und Umstruk-
turierungen im Entsorgungssektor 
und entwickeln bei Bedarf für den 
Einzelfall passende Finanzierungs-
konzepte. Soweit erforderlich haben 
wir für die Transaktionsbeteiligten 
auch das Kartellrecht im Fokus.

Wir sind erfahren in Vergabe- 
und Beihilfeverfahren.
Auch und gerade öffentliche Stellen 
brauchen regelmäßig Entsorgungs-
leistungen. Wir kennen die Beson-
derheiten und Stolpersteine bei 
öffentlichen Ausschreibungen von 
Entsorgungsverträgen und helfen 
Auftraggeberinnen und Auftragge-
bern wie Bieterinnen und Bietern, mit 
diesen umzugehen. Dabei nehmen 
wir neben klassisch vergaberecht-
lichen Aspekten insbesondere die 
praxisgerechte Umsetzung der 
ausgeschriebenen Leistungen und 
die hieraus resultierenden Risiken 
in den Blick. Außerdem beraten wir 
öffentliche wie private Stellen bei 

der Gründung von ÖPP-Gesellschaften 
und den zugrunde liegenden Ver-
gabeverfahren. Und überall da, wo 
der Staat Entsorgungsleistungen 
oder Entsorgungsanlagen selbst 
erbringt bzw. errichtet und betreibt, 
einkauft oder anderweitig finanziell 
unterstützt, behalten wir natürlich 
stets auch das Beihilfenrecht im 
Auge.

Wir vermeiden Haftungs-
risiken.
Abfallentsorgung ist eine gefahrge-
neigte Tätigkeit. Viele Vorschriften, 
die zu beachten sind. Viele Fallstricke, 
über die man nicht stolpern darf – 
in einem Markt, den Kenner:innen als 
sehr kompetitiv beschreiben. Risiken, 
zumal Haftungsrisiken kann aber 
nur vermeiden, wer die Risiken auch 
kennt. Wir zeigen Ihnen die entsor-
gungsspezifischen Risiken auf und 
helfen, diese besser zu beherrschen 
– z.B. durch Einrichtung und Pflege 
eines effektiven Compliance Manage-
ment Systems.

Und wenn trotzdem etwas 
schief gelaufen ist:

Wir vertreten Sie in 
 Ordnungswidrigkeiten- und 
Strafverfahren.
Keiner will es, doch manchmal ist 
es unvermeidbar – die Auseinan-
dersetzung mit Bußgeldbehörde, 
Polizei oder Staatsanwaltschaft. 
Wir beraten unsere Mandant:innen 
nicht nur präventiv, sondern auch 
sanktionsbegleitend, versuchen 
Bußgelder oder Einziehungsanord-
nungen, Geld- oder Gefängnisstrafen 
zu vermeiden und Einträge in das 
Gewerbe- bzw. Bundeszentralregis-
ter und das Wettbewerbsregister 
zu verhindern. Wir möchten, dass 
Sie auch morgen noch gut schlafen 
können und außerdem zuverlässig 
bleiben.

Haben Sie Interesse an unserem 
umfassenden  Beratungsansatz?
Fragen Sie uns. 

Wir entsorgen Ihre Sorgen.
Ihre Ansprechparter:innen

Saskia Barth
Berlin

Adrianus de Kruijff
Köln

Claudia Dorfmüller
Köln

Markus Figgen
Köln, Brüssel

Dr. Michael Gayger
Köln, Hamburg 

Dr. Thomas Gerhold
Köln, München, Brüssel

Dr. Arne Glöckner
Berlin

Bianca Grewe
Köln

Justus Heldt
Köln

Dr. Ralf Kaminski
Köln

Dr. Wolfgang Kräber
Köln

Dr. Tim Langmaack
Köln

Dr. Thomas Rummler
Köln

Dr. Matthias Peine
Berlin

Dr. Rebecca Schäffer
Köln, Brüssel

Nils-Alexander Weng
Köln

Dr. Norbert Windeln
Köln





Hier können Sie  
Ihren Müll abladen:

Voßstraße 20 D-10117 Berlin  
t +49 [0]30. 8848080 f +49 [0]30. 88480884
berlin@avocado.de

Thurn-und-Taxis-Platz 6 (Nextower) D-60313  Frankfurt  
t +49 [0]69. 9133010 f +49 [0]69. 91330119
frankfurt@avocado.de

Hohe Bleichen 12 D-20354 Hamburg   
t +49 [0]40. 46897980 f +49 [0]40. 468979899  
hamburg@avocado.de

Spichernstraße 75–77 D-50672 Köln   
t +49 [0]221. 390710 f +49 [0]221. 3907129
koeln@avocado.de

Neuhauser Straße 47 D-80331 München
t +49 [0]89. 55059560 f +49 [0]89. 550595629
muenchen@avocado.de

Rond Point Schuman 6 box 5 B-1040 Bruxelles
t +32 [0]2. 7423200 f +32 [0]2. 7347671
bruxelles@avocado.de

avocado rechtsanwälte 
ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der  
Berger, Figgen, Gerhold, Kaminski, Voß Rechtsanwälte Part mbB.

avocado.de


